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Hiernach onnte alſo die beregte Inſtruction nicht ohne weiteres

Ar alle deutſchen Bisthümer indend erſcheinen und nicht einmal
den hannöver'ſchen für alle akatholiſch 9ſchloſſenen Ehen Geltung

beanſpruchen. Denn ſie ſpricht nuLr von noch 3 u ſchließenden und
von ſolchen ereits akatholiſch geſchlo enen Ehen deren
Contrahenten den Conſens vor dem katholiſchen Pfarrer

wollen Von Eheleuten, E nUur den Sacramenten
wieder zugelaſſen werden wollen, ſpricht ſie nicht, derogiert alſo auch
ezügli threr dem beſtehenden E nicht Dieſe onnten wohl
eventuell als fautores haeretieorum der der Bulle Ooenae
ſtatuierten EXCOmmuniéatio Atae sententiae Romano Pontifiei
Servata verfallen ſein; der dem akatholiſchen eabſ

Uſs
liegenden 1CIta (Communieatio CUIII haeretieis divinis aber
traf ſie keine Cenſur
Das Bundſchreiben „Rerum novarum“ und eine —  *  — n

Zittenlehren
Von Auguſtin rofeſſor M Exaeten an

III und ech der Staatsgewalt
Als wir den Iteé niederſchrieben, QAren wir uns bewuſst,

daſ wir von der gewöhnlichen Ausdrucksweiſe abwichen, indem wir
die dem E voranſtellten. Wo gegenſeitige Verhältniſſe
beſprochen werden pflegt man von „Rechten und Pflichten“ zu
handeln Wir aben uns hier nicht ohne run den Wechſel
Ausdruck rlaubt eil nämlich der Pflicht der Grund und das
Maß der E der Staatsgewalt 3u Uchen iſt Die Staatsgewalt
hat keinen ſelbſtändigen Zweck für ſich, ondern iſt zur Hilfeleiſtung
da, zum 0 der zUum ſtaatlichen Verbande geeinigten Einzel⸗
glieder dort einzutreten, vereinzelte Thätigkeit nicht ausreicht.
Die Erſtrebung eines gemeinſamen on nicht erreichbaren Zieles iſt
ES, was dem Staate Berechtigung und Daſein gibt Durch ihn
ſoll ES erreicht werden. Das iſt alſo ſeine Aufgabe, ſeine Pflicht
Um EeS erreichen können, bedarf EV der Rechte nd ewalten
leſe ſind aher bemeſſen nd beſchränkt durch eine Aufgabe und

flicht Gewöhnlich ſind auch die von der Staatsgewalt ausgehenden
Maßnahmen mit Belaſtung der Staatsbürger und Einſchränkung
ihrer reihei verbunden Zu ſolchen Belaſtung darf die Staats⸗
gewalt aber nur ſchreiten wenn Nothwendigkeit vorliegt alſ
nUuLr dann, wenn auch Eelne Nothwendigkeit des unmittelbar erſtrebten
Zieles erweisbar iſt ſt dieſes Ziel jedoch nothwendig geworden
(mit Rückſicht auf das allgemeine Wohl, weil dies der eigentliche
Gegenſtand ſtaatlicher Fürſorge iſt), dann iſt ES aber auch8—

Vergl Quartalſchrift 1892 III Heft 513 und Heft, S 772
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der Staatsgewalt, ‘S wirkſam erſtreben. Allein CS gilt teſeWechſelbeziehung von Pflicht und Recht nur Im allgemeinen,
in Ezug auf die großen tele, welche die öffentliche Auctorität E
vor Ugen haben muſs; die Detailzeichnung innerhalb jener Grenzen
bleibt einem freien Ermeſſen und klugen Abwägen zwiſchen Laſt und
Vortheil In ſehr vielen 0  en überlaf

Wiewohl das Rundſchreiben Rerum HIOVaAaTUIII ſich nicht als giel
ſetzt, die Aufgaben des Staate Im allgemeinen behandeln, ſondern
nur inſoweit, als die Arbeiterfrage und die Mitwirkung des Staates

deren Löſung un Betracht ommt, ſo muſsten doch, mit einigen
orten wenigſtens, die Umriſſe der Staatsaufgaben Im allgemeinen
gekennzeichnet werden, eil Qus der weiteren oder engeren Faſſung
derſelben auch weitere oder engere und en ezügli der
Arbeiterfrage ſich ergeben. Doppelt nöthig iſt das für unſere eutigen
Verhältniſſe, weil die Gegenwart einerſeits der ahnidee einer
Staatsallmacht krankt, andererſeits aber den Einzelnen Freiheiten
zuzuſtehen eneigt iſt, we mit der Abhängigkeit des Menſchen
als erne Geſchöpfes unvereinbar ſind

Leo I11 ſagt, ETL die Ufgaben des Staates erklären will,
EL meine hier den N²l oder ielmehr die Staatsform, nicht, wie
ſie hier oder dort thatſächlich beſtehe, ondern wie die Natur des
Menſchen den QA ordere und die Offenbarung ihn gutheiße
Daraus hat man miſsverſtändlicherweiſe ſchließen wollen, der heilige
ater wo QAmi den gegenwärtigen Regierungen, welche viel ach
auf natürli rechtliche oder guar übernatürlich chriſtliche rundſätze
ſich nicht ſtützen, die Befugniſſe abſprechen, E EL Im weiteren
Verlauf der eigentlichen Staatsgewalt zuweiſet Meit Unrecht. ögen
dieſe oder jene mit der Regierungsgewalt betrauten Perſonen ihre
en und Befugniſſe miſsachten und miſskennen, mögen ſie nach
Unchriſtlichen und unhaltbaren YI  deen ſich ihre Begriffe von Q
und Staatsgewalt machen, das hindert nicht, daſs ſie echtlich diejenige
Gewalt beſitzen, aber auch uur dieſe, we mit den wahren Grund⸗
ätzen der naturrechtlichen und chriſtlichen Staatslehre übereinſtimmen.
Der apf will unſeres Bedünkens nur agen, daſs EL bei ſeinen
Erörterungen eine beſtimmte Staatsform weder ins Auge faſſe,
noch ausſchließe, ſondern daſs EL die jeweiligen Träger der öffent  —
en Gewalt, beziehungsweiſe deren einzelne Actoren meine, möge
die Staatsform republikaniſch, monarchi oder gemiſcht ſein

Die Er te Aufgabe nun, EL die Träger der Staats—
gewalt ſtellt, iſt, die Geſetze und öffentlichen Einrichtungen ſo
geſtalten und die ganze Verwaltung des Gemeinweſens ſo einzu⸗
richten, daſs allgemeines ſowo wie Privatwohl von ſe aufblühe.
Das ſei eben das Amt der egierungsklugheit und das eigentliche
Geſchäft der Obrigkeit Da aber das Wort „allgemeines Wohl“
ein unbeſtimmter Begriff iſt, ſo Tklärt der Qater näher,
was denn vorzüglich das Gemeinwohl ausmache. „Was aber vor
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allem den Wohlſtand verbürgt, iſt Reinheit und Rechtſchaffenheit
der Sitten, ern recht geordnetes Familienleben, Aufrechthaltung der
eligion und der Gerechtigkeit, Mäßigung In der Auflage öffent⸗
Er en und deren gerechte Vertheilung, Aufblühen von Handelund Gewerbe, günſtiger an des Ackerbaues und nderes der⸗
gleichen; 12e eifriger alles das befördert wird, zu E größerer Höhewird der Wohlſtand und das ück der Bürger gebracht werden.“
Bedeutſam fügt Leo III inzu, 1e beſſer dieſe allgemeine Vorſorge
getroffen werde, E weniger brauche die öffentliche Gewalt ſichIn die Einzelheiten der bürgerlichen Verhältniſſe einzumiſchen. Er
gibt QAmt zu verſtehen, daſs in dem Falle, dieſe Einmiſchung
nöthig werden ollte, der a und die Regierungen ſchon vorherihre Pflicht verſäumt und durch Kurzſichtigkeit oder Säumigkeit In
ihrem mite die Uebel chon hätten wachſen laſſen, die ſie hätten
verhindern müſſen Und der Vater nachher nochmals
jene Uter aufzählt, denen Gefahr rohe, und zu deren Schutzdie öffentliche walt ihren influſs eltend machen mu wie: SIE
Aufrechterhaltung der eligion, orge für Zucht und Sitten,
Gerechtigkeits⸗, Geſundheitspflege; ſo fügt doch wiederum bei:
„Die Grenze dieſes ſtaatlichen Eingreifens wird durch eben dieſelbe
0  age gezogen, we die geſetzlicher Beſtimmungen erhei  5
nämlich die geſetzliche egelung ſoll nicht mehr unternehmen und nicht
weiter ſich erſtrecken, als die Hebung der Uebelſtände und die Abwehrder Gefahr ‘eS erfordert.“

iſt dies dasſelbe, was wir hier Im Anfange unſerer Erörterung
ſagten, daſs nämlich die Berechtigungen der ſtaatlichen Auctorität,
E beſchränkend und belaſtend In die reihei der Einzelnen ein⸗
greife, durch ihre en egrenzt und eſtimm würden. Hier haben
wir wieder den vollſten Gegenſatz zu den Oberſten Grundſätzen der
Socialdemokratie, we threm Staate nicht bloß das zuweiſen, was
die Privatthätigkeit für ſich oder durch reie Vereinigung nicht aus⸗
wirken kann, ſondern alles das, was durch gemeinſamen Betrieb
abſolu erreichbar iſt Auch hilft ES hier nicht, QUA und Geſellſchaft

unterſcheiden, wie EeS Bebel thun beliebt, indem dem Staate
als der „Organiſation der Macht zur Aufrechthaltung der jeweiligen
Eigenthums⸗ und ſocialen Herrſchaftsverhältniſſe“ das ech
ſeiner xiſtenz und die Exiſtenzmöglichkeit abſpricht (Die Frau,

Aufl., 261), aber der „ſocialiſtiſchen Geſellſchaft“ die olle
eines Allverſorgers uweist. Leo IIIL entwickelt die Befugniſſe
und die Grenzen der Befugniſſe der öffentlichen Gewalt, mag ſie
In der Form des moöodernen Staates oder In welcher Form immer
als Leiterin des Gemeinwohle auftreten; EL nenn ſie aher ganz
bezeichnend TSES pUblica, „das Gemeinweſen“ und meint die öffentliche
Gewalt „nicht In der zufälligen Form, die ſie In den einzelnen
Ländern hat, ſondern nach threm eſen, wie atur und ernun
ſie verlangt und wie die Offenbarung 91— gutheißt“. ber wir haben
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auch den vollſten egenſatz zu den Auffaſſungen des modernen
Staates, der alles nach Gutdünken oder ſcheinbarem Utzen ver⸗

ſtaatlichen zu können glaubt. Dieſe „modernen“ 25  deen aben weit
mehr Wahlverwandtſchaft mit der Socialdemokratie als mit den
Lehren des Chriſtenthums, wie Leo III ſie auseinander ſetzt; 10
ſie in ohnmächtig gegenüber den praktiſchen Folgerungen der Soctal⸗
demokratie, ſoba dieſe etwa In den geſetzgebenden Körperſchaften
eS einer Majorität bringen würden. Dieſe modernen 61  deen
wirken alſo ebenſo zerſtörend auf die beſtehende ſtaatliche Gewalt, durch
ihre denkgerechten Folgerungen, als ſie die ſtaatliche Gewalt un
threm Begriff miſskennen und fälf Een

Welch hochwichtige und ſittlich Ernſte Folgerung wird durch
die kurzen Orte „die Geſetzgebung ſoll nicht mehr unternehmen und
nicht weiter gehen, als die Hebung der Uebelſtände und die Abwehr
der Gefahr rheiſcht“ die verſchiedenen Geſetzgebungsfactoren ge⸗
richtet, peciell die Volksvertretung. Man hat ſich da gewiſſenha

fragen ſt das Ziel des Geſetzes, welches den Staatsbürgern
neue Laſten auferlegt oder ihre natürliche Freiheit einſchränkt, ein für
das Geſamm

0 oder für den Schutz einer gefährdeten Claſſe noth⸗
wendiges 1e ſt das ittel, welches ergriffen werden ſoll, in
ezug auf die 1 der Belaſtung und Freiheitsbeſchränkung der
Staatsangehörigen ein nothwendiges Mittel? ürden vor der
Zuſtimmung Geſetzesvorſchlägen dieſe Fragen immer gewiſſenhaft
beantwortet, dann würde die Geſetzgebung oftmals Ein langſamere
empo einhalten und manche Länder würden, nicht Jum Unſegen,
vor vielen Geſetzesparagraphen bewahrt leiben

Wenn dieſe Einſchränkung und bedächtige Ueberlegung beim Er⸗
laſſen von Geſetzen ſchon eintreten mu ſobald ‘eS ſich ein Eingreifen
ſelbſt un die veräußerlichen E der Staatsangehörigen handelt, ſo
iſt eine Oppelte und reifache Ueberlegung aAm Platze, ver.
äußerliche E In rage kommen önnen. Da is ein⸗ für
allemal die ſtaatliche Gewalt Halt machen; die weſentlichen E
der Perſonen, der Familie, die höheren E der gottgegründeten
Anſtalt, der Kirche, en und müſſen die unverletzliche Schranke
bilden, we die ſtaatliche Auctorität oder die zur Leitung und
Berathung öffentlicher Angelegenheiten mitberufenen Actoren nie
verletzen wagen dürfen.

Doch über die Begrenzung der öffentlichen Gewalt mögen dieſe
Andeutungen enügen. Wir wollen uns die itiv ab

naher anſehen, E das Rundſchreiben Cb IIIL In ihren
Umriſſen uns kurz gezeichnet hat Da werden In erſter Linie Zucht
und gute Sitten erwähnt, we die Träger der ſtaatlichen Gewalt
befördern ſollten. Ohne Zweifel iſt darunter auch die Si  1  35Im Sinne des orte gemeint, und da können wir die
Ur nicht unterdrücken, daſs In dem Punkte die maßgebenden
Behörden nicht ſelten eine ſchwere vor ott auf ſich Aden



durch Strafloſigkeit des Laſters und durch Vorſchub und Dienſte, die
ſie Unter dem Namen der Freiheitsgewährung und Kunſtbeförderung
den Anreizungen zur Ausſchweifung leiſten Gewiſs kann die öffent⸗
liche Gewalt nicht alle ſittlichen Ausſchreitungen hindern oder
eſtrafen, ſie kann vieles ungeſtraft hingehen laſſen, 10 manches zur
Verhinderung größeren Uebels poſitiv dulden; dulden, aber nicht
erlauben, viel weniger thun, was Ausſchreitungen befördert.
d, wo die Unſittlichkeit öffentlich ans Tageslicht 11 mit thren
Reizen und Verführungskünſten umgeben, da hat die Behörde ihr
entgegenzutreten; Verbreitung der Unſittlichkeit durch Ild und
Schri durch offene oder verdeckte Annoncen, Aufführung von
unſittlichen und gefährlich reizenden Stücken auf der Bühne darf
die Behörde nicht nUuLl nicht geſtatten, ondern muſs ſie, will ſie
nicht ſich zur Mitſchuldigen machen, wirkſam verbieten und unter⸗
ru

Doch mit den orten Zucht und gute 1  en  7 deren de •neeh ⸗ ,, P“—‚,'p Tö öwy R·
ſich bedient, iſt nicht die Sittlichkeit Im rengen Sinn allein

gemeint, die Sitten ſind aufzufaſſen Im ganzen Umfange des
öffentlichen ſittlich Verhaltens, deſſen Verletzungen der AA

trafen und verhindern, deſſen Emporblühen vu befördern
hat Allein das Recht und die zur Förderung der Uten
Sitten Im weiten Sinne des ortes beizutragen, gibt dem Staate
noch nicht das oberſte Richteramt oder die oberſte Aufſicht 15  ber da
1  6 Gebiet Dieſes ieg In einer Sphäre, die dem weltlichen
Arme nicht erreichbar iſt; ES iſt das Gebiet des innern Menſchen,
das eigentliche Gewiſſensgebiet, der Menſch ſeinem errn und
ott gegenüber ſich verantwortlich und die göttliche oder
die von ott Amit (traute Auctorität den Menſchen 3 leiten
und bilden ſoll Die eigentliche Leitung auf dem Gehiete der
Sittlichkeit hat darum ott un andere ande gelegt, un die der
kirchlichen, religiöſen Auctorität teſe iſt berufen und befähigt,
ins Innere des Menſchen hinein den Grund wahrer Sittlichkeit
egen, ſie zu chriſtlicher, übernatürlicher Sittlichkeit veredeln, das
individuelle Wohl wie das allgemeine Wohl, ſoweit S von der
wahren Sittlichkeit beeinflust wird, In den Bereich ihrer ſegens⸗
reichen Thätigkeit miteinzubeziehen. Der A kann nUur die kirchliche
Thätigkeit Unterſtützen, ihr beſondere eihilfe leiſten, das nach U  en
tretende, das Gemeinwohl berührende 1  6 ehen der Unterthanen
Uunter Geſetz und Ontrole ſtellen.

Der Oma von quin entwickelt In ſeiner eblogifchen
Summe II 94, art 4, das Mangelhafte und Ungenügende
menſchlicher Geſetze und menſchlicher Auctorität behufs Aufrecht⸗
haltung der ſittlichen Ordnung 1es paſst unſerem Gegen⸗
ſtande, da die ſtaatliche Gewalt eben die rein menſchliche Auctorität
und deren pitze iſt Der erſte run iſt aus dem thatſächlichen
Endziel des Menſchen hergenommen. 5 Güte und Erbarmen



hat dem Menſchen ein u  *  ber alle natürliche Anlage und Fähigkeit
hinausgehendes Endziel geſetzt; darum bedarf EL einer höheren als
bloß menſchlichen Leitung, EeS muſs eine Oſitiv göttliche und gott
beſtellte Auctorität eintreten. „Wenn der enſch“ ſagt der heilige
Lehrer, ¹„nur einem tele eſtimm wäre, welches eine natürliche
Befähigung nicht überſchritte, dann edürfte nicht der Leitung
einer ernunſt, U  ber das aturgeſetz und das aus dieſem
abgeleitete menſ Geſetz gienge Weil aber eſtimm iſteiner ewigen Glückſeligkeit, we ſeinen natürlichen FähigkeitenIn gar keinem Verhältnis ſo bedarf auch einer über das
natürliche und menſchliche Geſetz hinausliegenden poſitiv göttlich
verordneten Leitung.“ Nachdem der Thomas dann noch aufdie Unſicherhei menſchlicher rtheile und Anordnungen aufmerkſamgemacht, und chon daraus eine höhere Leitung und Auctorität nicht
zwar als a  0  u nothwendig, doch aber als erwünſcht, 10Im gewiſſen Sinne nothwendig Tklärt hat, Uhr EL noch als
fernere Gründe olgende an: die rein menſchliche, alſo ſtaatliche Aucto⸗
rität, könne wohl die außern Handlungen, nicht aber die innern cte
des Menſchen V  en und regeln, 10 nicht einmal alle äußern das
natürliche Sittengeſetz verletzenden Handlungen önnten vor ihr brum
gezogen werden. „Die menſ

1

E Auctorität kann nuLr richten und
Geſetze geben U  ber äußere Handlungen und doch erfordert eS die
ſittliche Vollendung, daſs der enſch nicht Uur den äußern, ſondernauch den innern Handlungen nach, wohlgeordnet ſei; mithin muſseine geſetzliche Leitung von höherer Auctorität, von Gott, inzutreten „Auch nicht einmal alles Böſe, was geſchie kann
man durch die menſchlichen Geſetze ſtrafen oder verbieten; wollte
man das thun, dann würde auch vieles Ute verhindert, und das
für die menſchliche Geſellſchaft nothwendige Gemeinwohl würde
Schaden erleiden.“ „Das menſ

iche Eſe trifft nur die gröberenLaſter und Vergehen, beſonders diejenigen, E Andere ſchädigen,ohne deren Verbot die menſchliche Geſellſchaft nicht auf die Dauer
könnte beſtehen bleiben, wie Mord, Diebſtahl 9 4 Daraus
chließt dann der Lehrer wieder auf die Nothwendigkeit einer
höheren Auctorität, E die ſittliche Ausbildung und Vervoll
kommnung des einzelnen Menſchen, aher des ganzen Menſchen In
die Hand nehme

Wir önnen jedo auch einen weiteren Schlu Aus den Er⸗
örterungen des Aquinaten ziehen Unzweifelhaft räg ‘eS zum Ge⸗
meinwohl ſehr viel bei, daſs der en und alle einzelnenGlieder der menſchlichen Geſellſchaft wohl geordnet eien; ſind ſiedies wirklich, dann iſt die ſtaatliche Auctorität ihrer Sorge fürdie Sittlichkeit entledigt; ſind ſie dies nicht, dann kann alle Sorgeder ſtaatlichen Auctorität auch nicht einmal ihr Ziel halbwegserreichen; mag ſie grobe Auswüchſe von Zeit zu Zeit abſchneiden,die urzel der Laſter und Vergehen kann ſie nicht ausrotten Von

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1893,
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we unberechenbarer Wichtigkeit iſt eS aher für das bürgerliche
Gemeinwohl, wenn die kirchliche Auctorität, we den innern
Menſchen zur Tugend heranzieht, I threr Wirkſamkeit nicht nur
kein Hemmnis, ſondern die größtmögliche Unterſtützung bei der
ſtaatlichen Auctorität findet Das iſt das wahre Utzre und
die Schutzpflicht, we der Q der gegenüber hat; eine
der ärgſten Verſündigungen aber ſeitens der Regierungen iſt E
wenn dieſer Schutz verſagt oder gar in Verfolgung verkehr wird

Doch erläutern wir auch un etwa die Gegenſtände, welche von
der ſtaatlichen Auctoritä auf dem Gebiete der Sittlichkeit eigens un
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die Hand genommen werden können und en Der Thomas
von quin nannte geſetzliches Einſchreiten diejenigen Ver—
gehen, we eine Rechtsverletzung anderer enthalten oder we
die öffentliche Sicherheit und den Beſtand der Geſellſcha bedrohen.
Hier begegnen ſich die Bemerkungen des heiligen Lehrers und die
Ausführungen des Rundſchreibens Leos XIII.; etztere ſind gewiſſer⸗
maßen ein praktiſcher, ins einzelne mehr hinabſteigender Commentar
3u erſtern. Leo III hebt namentlich hervor: geordnetes Familien⸗
leben, Aufrechthaltung der Religion und Gerechtigkeit, wo von
den Zielen ſpricht, we der Regierung bei ihren Handlungen vor
ugen ſchweben müſsten; und venn EL von geſetzlichem Eingreifen
redet, dann bezeichnet eLr Maßregeln zum U und zur Sicherheit
des Privateigenthums Rechtsſchutz gegen Sonn—⸗ und Feiertags⸗
arbeit, amit dem Arbeiter das Recht bleibe, auf welches nicht
zu verzichten vermöge, den göttlichen und kirchlichen Geboten nach⸗
kommen zu können; Rechtsſchutz gegen ungebürliche Ausbeutung
der Arbeitskraft durch zu lange Arbeitsdauer, durch zu frühe Ver—
wendung jugendlicher Kräſte, durch übermäßige Belaſtung der Frau;

Rechtsſchutz gegen Gefährdung der Sittlichkeit und gegen Ver
führung; 5 Rechtsſchutz gegen Verkürzung gerechten Lohnes.

Irren wir nicht, o begreift Leo III alle dieſe Punkte inter SInder Kategorie derjenigen Angelegenheiten, bei denen ihrer Natur
nach Zwangsmaßregeln ſeitens der ſtaatlichen Auctorität an atze
ſein können. Wo nach irgend einer dieſer Seiten hin eine Bedrückung
der Arbeiter, ſei CS auch in der Form eines von der othlage be—
einfluſsten Vertrages, vorliegt, da findet ehen das ſeine Anwendung,
as der hervorhebt bezüglich der „Nothwendigkeit für die
Staatsgewalt, die bedrückten Arbeiter herauszureißen aus den harten
Händen habſüchtiger Menſchen, velche die Perſon des Arbeiters,
einer ache gleich, maßlo ausbeuten zu eigenem Gewinne“; ſolch
charfe Orte können Zwangsmaßregeln, wo ſie zur wirkſamen Er⸗
reichung des Zieles löthig ſind, nicht ausſchließen. Wir haben hierein lohnendes Gebiet menſchlicher Geſetzgebung, welches, ott ſei ank,
von den meiſten Regierungen jetzt betreten iſt, wiewohl leider QAuUm
noch mit der Thatkraft nd in der wie eS die 9 en
wärtige bedrohliche age der Dinge i Und doch iſt eS nicht
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ein Gebiet, welches die Träger der öffentlichen Gewalt nach Gut
dünken etreten oder nicht etreten können, ondern ern Gebiet,
welches In Angriff nehmen ſie ihre heiligſte Pflicht ruft Was
iſt mehr für die öffentliche Gewalt, als wirkſamen Schutz
gewähren den Schwachen und Bedrückten!

Do α, eS dürfte einen un geben, auf den noch heiligere
hinweist. Das Rundſchreiben Leos ſpricht, nicht zwar In dem

obigen Zuſammenhange, aber früher von der Aufrechthaltung
der Religion als von einem der inge, auf denen das Gemeinwohl
beruhe, und welche den Trägern der Staatsgewalt bei ihren
Maßnahmen vorſchweben müſsten. Wir ſtehen nicht 0  7 dieſe als
einen der Punkte zu bezeichnen, we zum Beſtand der menſchlichen
Geſellſcha gehören, und nennen Angriffe die Religion, welche
den Glauben ott und eine jenſeitige Vergeltung aus dem
Herzen des Volkes reißen oder NMur erſchüttern wollen, eines der
ſchwerſten Verbrechen die menſ Geſellſchaft und gegen
den Beſtand des Staates, weil das iefſte Fundament jeder, auch
der ſtaatlichen Ordnung dadurch unterwühlt wird In den an-
gedeuteten päpſtlichen orten ieg omit auch die Qus-
9e rückt, olche Angriffe ott und Religion als Staats—
verbrechen zu ahnden. Es iſt ein erſchreckliches Verbrechen, welches
jene begehen, die durch Wort und Schrift den Unglauben, Gottes—
leugnung und Materialismus predigen, oder die von Lehrſtühlen
herab ſolche Lügen als wiſſenſchaftlich zubereitetes Gericht thren Zu
hörern darreichen und deren 2 damit vergiften. Aber eine ſchwere
Unterlaſſungsſünde iſt * auch ſeitens der Behörden und aller dazu
berufenen Wächter der öffentlichen Ordnung, ſolchen glaubens⸗ und
gottesläſterlichen Unfug zu dulden; mehr als Unterlaſſungsſünde,

Männer, mögen ſie auch den blendendſten Schein der Ge⸗
lehrſamkeit und Wiſſenſchaftlichkeit haben, auf Stellen zu berufen,die ihnen Einfluſs und gewähren und Gelegenheit bieten,
den Unglauben zu züchten Von E wegen gehören ſie an einen

andern Ort

Arbeite
Man ſieht, unſchwer wird das Rundſchreiben Leos über die

rage auch zu einem Sittenſpiegel derer, die zur Theilnahme
an der taatlichen Gewalt berufen ſind Wir haben aber noch nichtalle en der Staatsgewalt herausgehoben, velche der
verzeichnet.

Ein anderer Punkt, velcher nach ehre des Heiligen Vaters
als Gemeinwohl gehörig von der Regierung muſs beachtetwerden, iſt Mäßigung H der Auflage öffentlicher Laſten und deren
gerechte Vertheilung. Die öffentlichen Laſten ſind faſt alle bezeichnetnit den beiden Worten Heerdienſt und Steuern. Soldaten und eld
ſind dem Staate nothwendig zu einem Beſtand und zur Erfüllung all
ſeiner Aufgaben; darum hat die Staatsgewalt auf beides ein Rechtallein auch nur nach dem Maße der Nothwendigkeit. Von der Militär—

3*
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frage wollen wir hier de näheren abſehen Bei den thatſächlich be⸗
ſtehenden Verhältniſſen iſt ſie einer drückenden, 10 faſt erdrückenden
&

aſt geworden, und doch iſt eS äußerſt ſchwer, die Grenze anzugeben,
über we hinaus VI eberma in den Militärforderungen er
conſtatiert werden könnte; da alles bis zur Grenze der Möglichkeit
bewaffnet iſt, und bis zur Vernichtung des Gegners ſich kampfbereit
hält, E iſt eine hochgradige militäriſche Ausrüſtung für den einzelnen
α nahezu eine rage de Selbſtbeſtandes geworden. Auch die * ——9—9—

ern

ĩ

⁰nrn
— —— — — —ä4—f —

Berechtigung zur Steuererhebung hat eine ewiſſe Weite Die Noth⸗
wendigkeit, durch we dieſe Berechtigung bedingt wird, iſt eben
nicht nach der engſten Grenze vu emeſſen. geht da ungefähr,
Wie wenn man bei einer Einzelperſon oder bei einer Familie von
dem zUum Unterhalt Nothwendigen ſpricht Da meint keiner nur
Waſſer und Brot, mit denen allenfalls das Leben könnte erhalten
werden, ſondern verſteht darunter Eein ſtandesgemäßes Aus⸗
kommen, ſo daſs, 1E nach Stand und Rang, ſelbſt ern gewiſſer Auf⸗ ———.— — —
wand nicht ausgeſ

oſſen iſt; wohl aber ſind ausgeſchloſſen unnütze
Ausgaben, ein über das Standesmäßige hinausgehender Aufwand,
Ausgaben für Unternehmungen und Speculationen, die nicht wiederum
von der Abſicht der Beſchaffung des Unterhaltes eingegeben werden.
Aehnlich hat das für den QA Nothwendige weite Grenzen; auch
können und müſſen E nach der ſchon beſtehenden Belaſtung und der —— —Ppp ů — — — ———— — 7 — —. ———— ——— — .
Steuerfähigkeit der Staatsbürger die zweckdienlichen Aufgaben des
Staates, 3u deren Verwirklichung das Nothwendige von den Staats⸗
gliedern beſchafft werden muſs, enger oder weiter gefaſst werden.
Gewiſſe Grenzen beſtehen aber dennoch. Darum iſt S Gewiſſenspflicht IIIIIeunr  ·  ²RN
derer, die neue Steuern ordern, und derer, die als Volksvertreter

Steuern bewilligen, ſich vorher die Fragen zu beantworten:
Gehört der Zweck, zu dem die Steuern rbeten werden, 3u den
ſtaatlich berechtigten und iſt ein dringlicher? Ferner: ſt zur Er⸗
reichung dieſes Zweckes die Erhebung der Steuer erforderlich?
Der Q und eine Einrichtung ſoll da ſein zum 0 der
Geſammthei und der Einzelnen. Wenn aber die Einzelnen ins⸗
geſammt durch die Laſten ſo gedrückt werden, daſs ſie den Schutz
und da Gute, welches der Q bringt Im erglei den Laſten,
nicht mehr gleichwertig finden, dann wird der betreffende Q ein
ſehr fragliches Gut Wenn Claſſen von Staatsbürgern
de Steuerdruckes, der auf ihnen laſten ſollte, In ihrem Stande 9e⸗
nügendes Auskommen nicht mehr änden, dann Are der Zweifel ſehr
berechtigt, ob nicht das uläſſige Maß überſchritten oder In der Ver⸗
theilung die Gleichmäßigkeit nicht verletzt wäre. Wenn die öffentlichen
Usgaben die Staatsſchulden ſo hoch hinaufgeſchraubt haben, daſs durch
ſie allein für viele kommende Geſchlechter eine drückende Steuerlaſt ge⸗
chaffen iſt, dann muſs man fragen, ieg denn wirklich für Gegenwart
und Zukunft ein ſo bhe Gut un der Aufrechthaltung des beſtimmten
Staatsweſens, daſ

8 dieſelbe mit olchen 500 30 erkauft werden muſs?

nrnr
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Leo XIII rwähnt ausdrücklich auch die gerechte Vertheilung
der Steuerlaſt. Abſolut kann ieſelbe 10 nicht geſchehen. Doch
möchten wir meinen, daſs das mobile Capital verhältnismäßig tärker
Eld  E werden könnte, als C5 vielfach Im Vergleich zu Grund und
Boden geſchie Die jetzt un Deutſchland eingeführte Einkommen—
ſteuer dürfte, wenn ehrlich durchgeführt, eine annähernd richtige Ver
eilung darſtellen.

Endlich en das päpſtliche Rundſchreiben die Aufmerkſamkeit
der Regierungen darauf hin, daſs S Gegenſtand threr orge ſein
müſſe, auf Emporblühen der Landwirtſchaft, der Gewerbe und Künſte,
der Induſtrie und des Handels hinzuwirken, nicht durch recte
Eingreifen, ſondern ur Begünſtigung und Erleichterung der dies⸗
bezüglichen Thätigkeit, auch der vereinten Thätigkeit der Staatsbürger.
Die Geſammteinrichtungen, die Verhältniſſe Im ande ſelbſt und eine
Beziehungen nach außen müſſen ſo ſein, daſs ſich die verſchiedenen
etriebe lohnen. Im allgemeinen wird EeS günſtig mit einem Lande
ſtehen, * In mögli allen Zweigen und Gattungen der
menſchlichen Bedürfniſſe reichlich ſoviel hervorbringt oder liefert, als

Der Weltmarkt und diefür die Einwohnerſchaft erforderlich iſt
Weltconcurrenz beſeitigen reilich leichter eine nur locale Noth; allein
ES iſ auch gerade die entfeſſelte Concurrenz, welche Induſtrie ſowohl,
als Gewerbe und Ackerbau in Gefahr bringt. Früher war die Con⸗

auf den Raum leiner Diſtricte beſchränkt; die Verkehrs⸗nittel geſtatteten nichts weiter. Allein ſelbſt da glaubte man die
Concurrenz regeln zu müſſen Die verſchiedenen Innungen griffenin dieſe rage uſanft hinein. Heutzutage, die Erfindungender Neuzeit dem Verkehr faſt alle Grenzen benommen aben, iſttrotzdem die egelung der Concurrenz dem am der Einzelnenüberlaſſen oder Ur dieſen ſetzt Kein under, daſs dieſer ampf,ern Kampf ums wirtſchaftliche Daſein, die Exiſtenz von Millionen
bis ins tiefſte erſchüttert. Der aat, welcher i ſeiner Kurzſichtigkeitjenen am zugelaſſen oder ielmehr entfeſſelt hat, muſs jetztſomehr die orge übernehmen, den amp zu beſchwichtigen und
durch internationale Abmachungen und Regelungen größere Sicherheitund größere Ebenmaß in Production und Abſatz herbeizuführen.Internationale erträge, wie die Handelsverträge, fallen demnachthrem Weſen nach ſehr innerhalb des cbiete des ſtaatlichen Rechtesund der ſtaatlichen ürſorge; ihr näherer V  nhalt und Be⸗
ſtimmung iſt Sache der politiſchen und wirtſchaftlichen Ugheit.ürden alle Regierungen und alle zul Mitregierung berufenenFactoren die eiſungen efolgen, Leo III owohl in der
Zeichnung der poſitiven Aufgaben der Staatsgewalt, als auch In
ihrer Begrenzung egeben hat, dann würden manche düſtere olken
ſich zerſtreuen, jetzt auf die Zukunft der wirtſchaftlichen und
politiſchen Lage der 8  —2 Geſellſchaft ihre Schatten werfen.


